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Für eine inklusive Gesellschaft: Abbau von Barrieren für Menschen mit (Hör-)Behinderung in Politik und Alltag – Teil 2

Beschluss: Annahmemit Änderungen

 

Ausschluss der Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Alternative für Hörgeschädigte“ (AfH)

In der Gehörlosen-Community existiert mit der „Alternative für Hörgeschädigte“ (AfH) ein AfD-nahes Netzwerk mit Online-

Präsenz. Ziel der AfH ist es, Inklusion abzuschaffen und rechtsextreme Narrative zu verbreiten. Damit widerspricht sie klar der

UN-Behindertenrechtskonvention. Unsere Haltung ist eindeutig: Barrierefreiheit und Inklusion gehören zusammen.

Wir schließen jede Zusammenarbeit mit der AfH, ihren Kanälen sowie mit Thomas Krämer (gehörloser AfD-Befürworter) aus.

 

Barrierefreie Kommunikation bei Katastrophen

Während der Corona-Pandemie und bei Katastrophen wie im Ahrtal 2021 fehlte oft eine rechtzeitige und vollständige Über-

setzung in Deutscher Gebärdensprache (DGS). Auch aktuelle Extremwetterereignisse zeigen, dass barrierefreie Informationen

lebensnotwendig sind. Schriftsprache reicht nicht aus, da sie für viele Gehörlose wie eine Fremdsprache ist – ohne DGS droht

Informationsausschluss und damit Lebensgefahr.

 

Wir fordern:

 

• Bereitstellung tauber oder hörender Gebärdensprachdolmetscher*innen bei Ansprachen der Bundesregierung in TV und

sozialen Medien. Beiträge müssen leicht auffindbar sein.

• Fortführung der barrierefreien Berichterstattung zu Katastrophenschutz und Klimaschutz in DGS.

• Umsetzung nach „Deaf Design“-Technologie, BITV 2.0 und den Empfehlungen des DGB e.V.

 

BarrierefreieWissens- und Fernsehfilme in DGS

VieleKinderund JugendlichekennenundschätzenWissenssendungenwie Löwenzahn, Die Sendungmit derMaus oder Checker

Tobi. Für gehörlose Kinder und Jugendliche sind diese Inhalte aber oft nur eingeschränkt zugänglich, da Schriftsprache für viele

wie eine Fremdsprache wirkt. Untertitel allein reichen deshalb nicht aus – vollständige barrierefreie Angebote in Deutscher

Gebärdensprache (DGS) sind notwendig, um Sprachdeprivation zu vermeiden und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.

Positive Beispiele einzelner DGS-Übersetzungen zeigen den Bedarf und das Potenzial. BarrierefreieWissensfilme fördern nicht

nur die Bildung, sondern können in Krisen wie Naturkatastrophen lebensrettend sein.

 

Wir fordern:

 

• Kindersendungen in DGS bereitzustellen und ihre Sichtbarkeit in Fernsehen und sozialen Medien (z. B. durch PIN-

Einstellungen,Werbebeiträge, Logos) zu sichern.

• Auch Erwachsenensendungen in DGS barrierefrei zugänglich zu machen.

• Umsetzung nach „Deaf Design“-Technologie, BITV 2.0 und den Empfehlungen des Deutschen Gehörlosenbundes e.V.

• Finanzielle Unterstützung des Bundes, damit Wissensfilme kontinuierlich barrierefrei (Untertitel und DGS) produziert

werden.
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Stell dir vor, der Arzt erzählt dir etwas, aber du verstehst ihn nicht

Menschen mit Hörbehinderungen haben das Recht, bei ärztlichen Behandlungen in Deutscher Gebärdensprache (DGS) oder

mit geeigneten Kommunikationshilfen zu kommunizieren. In der Praxis wird dieses Recht jedoch häufig nicht umgesetzt: Dol-

metscher*innen stehen oft nicht zur Verfügung, und die Verantwortung wird auf Familienmitglieder abgewälzt. Dies belastet

die Angehörigen stark und gefährdet die Vertraulichkeit ärztlicher Informationen.

Da familiäreUnterstützung langfristig abnimmt, drohengehörlosePatient*innenzudemals „nicht entscheidungsfähig“ einge-

stuft zuwerden, wenn Kommunikation scheitert. Um solche Situationen zu vermeiden,müssen Dolmetscher*innen verfügbar

sein und Ärzt*innen Grundkenntnisse in DGS erwerben. Auch alternative Kommunikationswege müssen genutzt werden, bis

eine Dolmetschung gewährleistet ist.

 

Wir fordern:

 

• Einsatz professioneller Gebärdensprachdolmetscher*innen zur Entlastung der Familien.

• Stärkung der Entscheidungsfähigkeit gehörloser Patient*innen durch sichere Kommunikationsmittel.

• Pflichtweiterbildung von Ärzt*innen in Grundkenntnissen und spezifischen Fachbegriffen der DGS.

• Übergang zu Präsenzdolmetschung, wenn Patient*innen die digitale Verdolmetschung ablehnen.

 

Kultur und Geschichte Gehörloser fördern und Gebärdensprache für Inklusion etablieren

Die Geschichte Gehörloser ist durch Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt geprägt. Der Mailänder Kongress 1880 entzog

ihnen das Recht auf Gebärdensprache und führte zu jahrzehntelanger „Sprachdeprivation“. Unter dem Nationalsozialismus

wurden Gehörlose verfolgt, zwangssterilisiert und in Konzentrationslager gebracht.

Seit den 1980er-Jahren hat sich eine lebendige Gehörlosenkultur entwickelt, die Identität und Sprache stärkt. Mit der recht-

lichen Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache wurde ein wichtiger Schritt vollzogen. Kultur, Erinnerung und soziale

Absicherung gehören jedoch stärker in den Mittelpunkt staatlicher Förderung. Dies ist auch eine Frage der Generationsge-

rechtigkeit: Ältere Gehörlose leiden bis heute unter den Folgen von Diskriminierung, jüngere brauchen bessere Unterstützung

für ihr Engagement.

 

Wir fordern, dass

 

• die Erinnerungsstätte über den „Mailänder Kongress“ unddie „grausame Lautsprachmethode“ in Berlin eingerichtet und

ausgestelltwird, damitdieGesellschaftüberdiegehörlosenMenschen in ihrer Zeit undheutenachdenkt.Dortmussauch

ein Ort für eine Schweigeminute sein. Es geht darum, die Folgen der Barrieren nach demMailänder Kongress zumildern,

sodass Barrierefreiheit für jüngere wie auch ältere Menschen gegeben wird.

• die Erinnerungskultur auch zum Nationalsozialismus umgesetzt wird, da Menschen mit Hörbehinderung zwangsste-

rilisiert und in KZs gefangen wurden. Eine Erinnerungsstätte in Berlin muss eingerichtet und ausgestellt werden. Wir

müssen uns an Personen wie David Bloch (gehörloser Künstler und ehemaliger tauber KZ-Häftling) erinnern.

• geprüft wird, ob das Ergebnis einer Antragsabstimmung zur Entschuldigung für den Oralismus gegenüber gehörlosen

Menschen–die durchdenBeschluss desMailänder Kongresses betroffenwaren– , zur Aufarbeitungder fehlendenChan-

cengleichheit sowie zur Opferentschädigung auch in Berlin, den Bundesländern und auf Bundesebene umgesetzt wer-

den kann.
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Barrierefreie digitale Kommunikation – Dolmetsch-Apps für Videokonferenzen

In den USA ermöglichen Apps wie Convo for Zoom oder ZP for Zoom bereits eine einfache und spontane Zuschaltung von Ge-

bärdensprachdolmetscher*innen. Dadurch können Gehörlose ohne lange Vorausbuchungen barrierefrei an Meetings teilneh-

men.

In Deutschland und Europa ist dieses Ziel noch weit entfernt, obwohl Videokonferenzen spätestens seit der Corona-Pandemie

zum Alltag gehören – ob bei Arbeit, Schule, Familie oder Notfällen. Um gleichberechtigte Teilhabe zu sichern, braucht es ver-

gleichbare technische Lösungen. Ein Dolmetsch-Appmuss die direkte Zuschaltung ermöglichen, von Bund und Ländern geför-

dert werden und eine einfache Kostenregelung enthalten. Auch andere Plattformen wie Jitsi, Teams oder Webex müssen in

den Blick genommen werden.

 

Wir fordern, dass

 

• eine Zoom-App für Gebärdensprachdolmetscher*innen entwickelt wird. Bund und Länder sollen dieses finanziell und

logistisch unterstützen. Das Videotelefon in Deutscher Gebärdensprache kann dies unterstützen, um mit den anderen

Videokonferenzen zu verbinden.

• das Formular für die Kostenübernahme der Gebärdensprachdolmetscher*innen in den Bereichen Bildung, Arbeit und

Familie vereinfacht wird.

• die technische Integration einesGebärdensprach-Apps in andereMeeting-Plattformenwie Jitsi,MicrosoftTeams,Google

Meet, Webex und GoToMeeting geprüft wird.

 

Design for All – Barrierefreiheit im Altbau verankern

Ein großer Teil des Berliner Wohnungsbestands stammt aus der Zeit vor 1948. Diese Wohnungen wurden ohne Rücksicht auf

die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen gebaut. Bis heute sind sie weitgehend nicht barrierefrei, was den Alltag

erheblich erschwert. Der notwendige Umbau ist teuer und verursacht zusätzlichen bürokratischen Aufwand für Betroffene,

obwohl sie keine Verantwortung für den baulichen Mangel tragen.

Eine inklusive Wohnungspolitik muss daher den barrierefreien Umbau von Altbauten systematisch fördern – insbesondere

in zentralen Lagen und in der Nähe von öffentlichem Nahverkehr. Dabei geht es um Rampen, Aufzüge oder Plattformlifts,

barrierefreie Küchen und Bäder sowie digitale Zugangssysteme. SolcheMaßnahmen entlasten nicht nurMenschenmit Behin-

derungen, sondern kommen auch einer alternden Gesellschaft zugute. Investitionen dürfen nicht zu höheren Mieten führen,

sondern müssen sozial abgefedert werden.

 

Wir fordern, dass

 

• das LandBerlin eine kluge Inklusionspolitik imBereichAltbau/Bestandswohnungenverfolgt. DazugehörenMaßnahmen

für den Umbau der Bestandswohnungen (zB. Förderprogramme), die gemeinsammit den Verbänden der Menschenmit

Behinderungen, der Landesseniorenvertretung Berlin und dem Landesseniorenbeirat Berlin entwickelt werden;

• die Mieten nach dem barrierefreien Umbau nicht steigen.
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Barrierefreie Filme und Bücher für gehörlose Kinder

Nur etwa 10 % der gehörlosen Kinder wachsen mit gehörlosen Eltern auf und erleben dadurch barrierefreie Kommunikation

im Alltag. Für die großeMehrheit – Kinder gehörloser Eltern – fehlen solcheMöglichkeiten. Filme und Bücher sindmeist nicht

in DGS verfügbar; Untertitel reichen nicht aus, da DGS für viele Kinder die primäre Sprache ist.

Während in den USA Angebote in American Sign Language (ASL) längst verbreitet sind (z. B. über Disney+, PBS oder HBOMax),

fehlen in Deutschland entsprechende Angebote fast völlig. Dadurch verpassen gehörlose Kinder wichtige Geschichten und In-

halte oder sind auf ErklärungenDritter angewiesen. Auch barrierefreie Kinderbücher inDGS gibt es bislang nur in sehr geringer

Zahl. Das führt zu eingeschränktemWortschatz und Benachteiligungen im weiteren Leben. Barrierefreie Filme und Bücher in

DGS sind deshalb entscheidend für Bildung, Teilhabe und kulturelle Entwicklung.

 

Wir fordern, dass

 

• Investitionen in barrierefreie Filme und Bücher in Deutscher Gebärdensprache (DGS) vomBund und der EU getätigt wer-

den.

• Partnerschaften mit europäischen und demokratischen Filmindustrien für barrierefreie Angebote bzw. Projekte in DGS

und in anderen Gebärdensprachen schrittweise entwickelt und erweitert werdenmüssen, umDVD-Verkäufe, Kinobesu-

che und Streamingangebote in Plattformen wie Disney+, Hulu, WOW und YouTube zu erleichtern.

• die Produktion von DVDs ohne Gebärdenspracheoption eingestellt und stattdessen auf zusätzliche Gebärdensprachop-

tionen fokussiert wird.

 

Bundesweites Gehörlosengeld einführen

Derzeit zahlen nur sieben von 16 Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt

und Thüringen) einmonatliches Gehörlosengeld. Die Beträge variieren erheblich – von 61,30e in Sachsen-Anhalt bis zu 168,35

e in Berlin. Diese Ungleichheit führt zu Benachteiligungen und mangelnder Teilhabe.

Ein bundesweit einheitliches Mindest-Gehörlosengeld ist notwendig, um allen gehörlosen Menschen gleiche Unterstützung

zu garantieren. Es muss regelmäßig angepasst und so gestaltet sein, dass es barrierefreie Anschaffungen (z. B. visuelle

Feuermelder, Tess-Relay-Kosten, DeafSpace-Möbel) ermöglicht. Zudem soll es mit dem persönlichen Budget für Gebärden-

sprachdolmetscher*innen kombinierbar sein, um bürokratische Hürden zu reduzieren. Ein moderner, zweisprachiger Katalog

(Deutsch/DGS) soll über das Gehörlosengeld informieren.

 

Wir fordern, dass

 

• das Mindest-Gehörlosengeld von einer politischen Initiative des Bundes eingeführt wird, um die Situation in den restli-

chen Bundesländern, z. B. Schleswig-Holstein, zu verbessern.

• es bundesweit „einheitlich“ und mit bestimmten Ausnahmen eingeführt wird. Das Landes-Gehörlosengeld darf nicht

unter dem „einheitlichen“ Gehörlosengeld liegen.

• dasMindest-Gehörlosengeld durch die Vorgabe des Bundes regelmäßig steigt und es gehörlosenMenschen ermöglicht,

für ihre eigenen Bedürfnisse zur gegenständlichen Barrierefreiheit wirtschaftlich auszugeben (z. B. visuelle Feuermelder,

Tische für DeafSpace, Tess-Relay-Kosten im privaten Bereich).

• das Mindest-Gehörlosengeld mit dem persönlichen Budget für Gebärdensprachdolmetscher*innen kombinierbar wird,

damit gehörlose Menschen dies einmal mit geringem bürokratischem Aufwand beantragen können.
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• mit einem modernen Katalog zum „Gehörlosengeld“ des Bundes beigetragen wird, dass gehörlose Menschen sich in

Deutsch und in DGS informieren können.

 

Überweisen an

AGH-Fraktion+Senat
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